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Eine Sonderzone
für Experimente
Westliche Länder sind kaum noch reformfähig und langsam
geworden. Ein Hauptgrund dafür sind die vielen neuen, immer
umfänglicheren Bestimmungen und Regelwerke. Es verwundert
nicht, dass einzelne Teilgebiete oder Gliedstaaten nun versuchen,
in Sachen Bürokratieabbau und flexiblere Regeln selber
voranzuschreiten - nicht zuletzt, um Wettbewerbsvorteile zu bekommen.

Der 27. Kanton ist da keine Ausnahme. Er geht sogar noch weiter,

indem er sich auch zu einer Sonderzone erklärt (ist er doch

verhältnismässig klein und hat historische Erfahrung als Exklave

mit Sonderrechten). Die Sonderzone soll aus vier Elementen be¬

stehen:

Erstens erklärt sich der gesamte Kanton zur
Werkverkehrszone. Das heisst, dass auch Test-,

Prototyp- oder Neufahrzeuge von asiatischen
oder amerikanischen Herstellern Testfahrten
durchführen können, ohne schon alle nötigen
technischen Zulassungen zu besitzen. Dies

Thomas Sevcik fördert Innovation und Standortattraktivität.
konstruiert oder kom- Zweitens liberalisiert der 27. Kanton alle
poniert mit arthesia
strategische Narrative Offnungs- und Betnebszeiten. Mündige Men-

für Unternehmen, sehen in einem freien Markt sollen selber die
Organisationen, Öffnungszeiten festlegen, unter denen sie
Städte oder Regionen.
m seiner Kolumne arbeiten; das geht den Staat nichts an. Wer

skizziert er Ideen für dienstags aus religiösen oder gesellschafts-
einen neuen Kanton. politischen Gründen nicht einkaufen oder

arbeiten will, soll es einfach nicht tun.
Drittens erleichtert der 27. Kanton die Bauzonenordnung. Er

lobbyiert beim Bund so lange, bis er einen neuen Bauzonentypus
bekommt: eine Kombination aus Wohn-, Gewerbe- und
Tourismuszone. Dies fördert Flexibilität beim Arbeiten und Wohnen
sowie Produzieren und sorgt für Innovation.

Das vierte Element ist die Krönung des Ganzen: Der 27. Kanton
wird zu einer zollfreien Einfuhrzone (er wird die dazu nötigen
Referenden auf Bundesebene schon gewinnen). Dies ermöglicht
ihm wiederum, Prototypen, neue, auch heikle Materialien, Kunst
oder weitere interessante Dinge zollfrei und ohne Restriktionen
einzuführen. Damit fördert er noch mehr Innovation und rapide
Entwicklung.

Die Schweiz plant mehrere Innovationsparks. Sie sollen vor
allem schöne Gebäude beherbergen und lustige Zusammenarbeitswelten

künstlich kreieren. Vielleicht wird der 27. Kanton aber der
wahre Innovationspark der Eidgenossenschaft.
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illness- & Spa-Hotel

«Es härzlechs Grüessech»

im BEATUS Wellness- & Spa-Hotel.
Das BEATUS Wellness- & Spa-Hotel in Merligen-
Thunersee erwartet Sie mit einer 2'000 m2

Spa-Landschaft, einem 12'000 m2 Hotelpark,
262 m direktem Seeanstoss, einer alpin-mediterranen
Kulinarik, begleiteten Ausflügen und einer persönlichen

Gastfreundschaft.

4 Übernachtungen inklusive BEATUS Kulinarik
1 aus 3 Anwendungen nach Wahl:

-» Cellcosmet Gesichtsbehandlung à 75 Minuten
-> Zirben Vital Massage à 50 Minuten
-> Exklusive Bootsfahrt mit Champagner

und Canapées

Ab CHF T090- p.P. im Zweibettzimmer Nord.

Die Preise variieren nach Saison.

Gültig bis 20. August 2023 bei Anreise Sonntag

(exklusive Feiertage).

Reservationen:
033 748 04 34 oder welcome@beatus.ch.

Berner Oberland

BEATUS Wellness- & Spa-Hotel, Seestrasse 300,3658 Merligen-Thunersee, 033 748 04 34, welcome@beatus.ch, www.beatus.ch



Besuchen Sie
das Kunstmuseum
Luzern
Mit ambitionierten internationalen
Wechselausstellungen positioniert sich
das Kunstmuseum Luzern unter den

Kunstmuseum
Luzern HlOllclt

Gutschein
2-für-l-Ticket im j

Kunstmuseum X
Luzern ;

is
Gültig bis am 1 c

30. September 2023. ' 5r I tu

i£
i

i

bedeutendsten Schweizer Kunstmuseen.

Profitieren Sie von unserem 2-für-l-Angebot auf den Eintritt
ins Kunstmuseum Luzern. Trennen Sie Ihren Gutschein
ab und weisen Sie ihn an der Museumskasse vor, um zwei
Museumseintritte zum Preis von einem zu erhalten.
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